
250 Verordnungsblatt für Groß-Berlin. 3. Jahrgang. Nr. 26. 9. Dezember 1947

§ 1
Werden Berliner Betriebe in der Zeit vom 6. Oktober 194? bis rum 31. März 

1<948 Infolge Frost, Kohienm-angel, Strom- oder Gassperren oder Kürzungen 
dies Strom- oder Gaskontingents etillgelegt oder müssen sie die Arbeitszeit 
in ihrem Betrieb aus diesen Gründen um mehr ale 1 Arbeitstag in der Woche 
verkürzen, so erhalten die dadurch betroffenen Arbeitnehmer für das aus
gefallene— Arbeitsentgelt eine Arbeitsausfallunt-erstülzung.

Bei Antragstellung hat der Unternehmer nach zuweisen, daß er alles unter
nommen hat, um die Fortführung des Betriebes zu ermöglichen.

Die Auszahlung der Arbeitsausfallunterstützung ah die Arbeitnehmer erfolgt 
durch den Betrieb nach Prüfung und Anweisung $ es für den Betrieb zu
ständigen Bezirksarbeitsamles. s

9 2
Die Arbeitsausfallunterstützung beträgt:
1. Bei völliger Stillegung des Betriebes % des Nettoarbeitsentgelts, jedoch 

nicht mehr als 42 RM in der Woche.
2. Bei' Arbeitszeitverkürzung 60e/e de« Unterschiedes zwischen dem tat

sächlich erzielten Nettoarbcitsentgelt und dem Nettoarbeitsentgelt, das der 
Unterstützungsberechtigte erzielt hätte, wenn die Arbeitszeit im Betrieb 
nicht verkürzt wäre, jedoch nccht mehr als 35 RM ln der Woche.

Das Nettoarbeitseiüg eit wird au1 der Grundlage der letzten 4 Arbeits
wochen und unter Berücksichtigung einer 46stündägen wöchentlichen Arbeits
zeit ermittelt. Bei kürzerer Beschüftlgungsdauer als 4 Wochen wird das 
Nettoarbeitsentgelt nach dieser Arbeitszeit berechnet. Bei einer regelmäßig 
kürzeren Arbeitszeit als 48 Stunden wöchentlich wird das Nettoarbeitsenlgelt 
nach der tatsächlichen Arbeitezeit errechnet.

§ 3
Der. Antrag auf Gewährung der Arbeiteausfallueiterstützung ist vom Unter

nehmer und von der Betriebsvertretung gemeinsam bei dem zuständigen 
Bezirksarbeitsamt umgehend nach der Stillegung des Betriebes oder der 
Arbeitszeitverkürzung zu stellen. Uber den Antrag entscheidet das zuständige 
Bezirksarbeitsamt.

Gegen die Entscheidung des Bezirksarbeitsamtes ist innerhalb einer Woche 
nach Zustellung des Bescheides die Beschwerde an die Abteilung für Arbeit 
des Magistrate von Groß-Berlin zulässig.

Die Entscheidung der Besch werdesteile ist endgültig.
Die Anträge auf Gewährung der Аrbeitsausfalhmterstützung sind in folgen

der Form zu stellen:
1. ist sofortige Meldung in doppelter Ausfertigung von der Stillegung bzw. 

Arbeitszeitverkürzung nach a) Beginn, b) Umfang in Tagen, c) Zahl der 
betroffenen Arbeitnehmer, d) voraussichtliche Dauer erforderlich.

2. sind genaue Berechnungsunterlagen da einfacher Ausfertigung über die 
ausgezahltcn Arbeitsnusfallunterstützungen bei Schluß der jeweiligen Au«- 
Zahlungsperioden einzureichen.

Der Antrag zu 1) ist ohne Vordruck, zu 2) auf Grund von Vordrucken 
— getrennt nach völliger Stillegung und Arbeitszeitverkürzung — zu erstatten. 
Vordrucke 6ind vom zuständigen Bezirksarbeitsamt anzufordern.

§ 4
Soweit Arb/tnehmer auf Grund anderer Bestimmungen Anspruch auf 

Bezahlung bei Vrbeitsausf&Tl halben, entfällt oder mindert «ich der Anspruch 
»ach dieser V Ordnung.

Die Arbeit' Taifun terstützomg 1st eine Fürsorgeleistung. Sie ist daher frei 
von Einkommen- und Kirchensteuer, SоzlalverSicherungsbeiträgen und anderen 
Abzügen.

Die Arbeite ;,nter führen 6*/# des ausgezahlten Unterstützungsbetrages ale 
Sozial versieh«;v ingsbeitrag an die Versicherungsanstalt Berlin ab.

§ 5
Arbeitsverh''!nie, Versicherungsverhältnis und Einstufung in die Lebens- 

miltelversergr .: werden durch Stillegung des Betriebes oder Arbeitszeit
verkürzung nicht verändert.

Entlassungen von Arbeitnehmern aus den int § 1 der Verordnung angeführ
ten Gründen sind unwirksam, jedoch hat das Arbeitsamt das Recht, die 
nicht beschäftigten Arbeitskräfte für die Dauer der Stillegung des Betriebes 
oder der Arbeitszeitverkürzung anderweitig zu vermitteln.

Der Unterstützungsemplänger hat eich während der Unterstützungszeit ent
sprechend den Weißungen des zuständ'gen Bezirksarbeitsamtes der Melde- 
kontrolle zu unterziehen.

§ 6
Die Aufbringung der Kosten für die Arbeitsausfallunterstützung erfolgt 

zunächst vorschußweise aus Haushaltsmitteln von Groß-Berlin, bis durch ein 
Gesetz des Alliierten Kontrollrates für Deutschland oder für die Gebiete
körperschaft Groß-Berlin über die Sozialversicherung einschl. Arbeitsausfall
unterstützung eine anderweitige Regelung getroffen wird.

B e r l i n ,  den 2. Oktober 1947.
Magistrat von Groß Berlin 

Der Oberbürgermeister 
I. V.: L. S c h r o e d e r

»  •  P  r  e  i  s  а  ш  t
Regelung der Preise für Trinkbranntweine und Liköre

In Abänderung des am 21. Dezember 1945 ergangenen Erlasses betreffend 
..Regelung der Preise für Trinkbranntweine im Gebiet der Stadtverwaltung 
Berlin" — veröffentlicht im Verordnungsblatt der Stadt Berlin vom 31. De
zember 1-945 Nr. 17 S. 183 — werden für die im Gebiet der Stadtverwaltung 
Berlin aus-gelieferten und in den hier zu gelassen an. Geschäften zum Verkauf 
kommenden Trinkbranntweine ab 15. Oktober 1947 folgende Festpreise fest
gesetzt:

Flaschen Hersteller- Großhandels- Einzelhai
Stärke inhalt Abgabepreis Abgabepreis Abgabe}

RM RM HM
a) T r i n k b r a n n t w e i n e

3 2  V . 1 - Ltr. 75,40 77,60 81,10
0,7 „ 52,80 54,40 56,80

40 V. 1 Ltr. 93,50 96,— 100,—
0,7 „ 65,50 67,20 70,—

b) L i k ö r e
3 0  V . 1 Ltr. 73,40 75,70 79,30

0,7 51,40 53,— 55,50
32 •/. 1 Ltr. 77.90 80,30 84,—

N. 0,7 ., 54,50 56,20 58,80
35 V. 1 Ltr. 84/70 87,20 91,10

0,? 59,30 61,— 63,80
38 V. 1 Ltr. 91.50 94,10 98.20

0,7 „ 64,— 65,90 68.80
40 V, 1 Ltr. 96,10 98,80 103,—

0.7 ., 67,30 69,20 72,10

Die Preise enthalten die zur Finanzierung des Wiederaufbaues erhöhte 
Spritsteuer einschließlich Haushaltsaufechieg und gelten einschließlich Flasche.

Der Unterschied zwischen dem Fabrik- und dem Großhandelsabgabeprois 
ist die Brulto-Handeksspanne des Großhändlers, der Unterschied zwischen 
dem Groß- und К lei ruhe n delsa bgab e (Ve rb rau ehe r-) preis ist die Bruttohandels- 
spanno des Kleinhändlers (Einzelhandelsgeschäft). Verkauft die Fabrik ohne 
Einschaltung eine« Großhändlers unmittelbar an einen Kleinhändler (Einz.el- 
hande.lsgeschäft), kann eie ihre Abgabepreise, der Kleinhändler seine Handels
spanne um die Hälfte der Bruttogroßhandcisspanne erhöhen.

Die Fabrikabgabepreise verstehen sich „frei Lager des Großhändlers'' oder 
„frei Einzelhandelsgeschäft'', die Großhondelsabgabep reise „frei Einzel- 
handelsgeschäft". Holt der Käufer die Ware ab, bat er Anspruch «uf Preis
nachlaß in einer zwischen ihm und dem Verkäufer zu vereinbarenden Höhe.

B e r l i n ,  den 24. Oktober 1947.
PxA — В 1 — 1300 — 3006/47

Magistrat von Groß-Berlio 
Preisamt 

I l l m e r

Regelung der Ausschankpreise für Spirituosen, Alkolat und 
Cocktail in Gaststätten

A .  S p i r i t u o s e n  
In Abänderung des am 1. November 1946 ergangenen Erlasses betreffend 

Regelung der Ausschankpreise in Gaststätten — veröffentlicht im Verordnungs
blatt für Groß-Berlin vom 23. November 1946, Nr. 45, S. 417 — werden für 
Spirituosen (Trinkbranntweine und Liköre) je 2,5 cl Glas ab 16. Oktober 1947 
nachstehende hochstzulässige Ausscliankpreise festgesetzt:

Preis gruppe
I
II 

III
B. C o c k t a i l

bis 35 Voige Ware 
3,20 RM 
3,50 RM 
3,80 RM

über 35 Voige Ware 
4,— RM 
4,30 RM 
4,70 RM

In Abänderung der Regelung der Preise für Bar- und Mixgetränke (Cock
tails) in Gaststätten im Gebiet der Stadtverwaltung Berlin vom 9. Jul'i 1946 
— veröffentlicht im Verordnungsblatt der Stadt Berlin vom 29.- Juli 1946, 
Nr. 30, S. 247 — gelten beim Verkauf von Bar- und Mixgetränken (auch Cock
tails) in Gaststätten im Gebiet der Stadtverwaltung Berlin ab 15. Oktober 
Ш47 folgende Höchstpreise:

Alkohol-
Inhalt gehalt

Cocktail 2,5 d 10—12 •/•
Cocktail Spezial 2,5 d 20—25
С. A 1 к о 1 a t

Prei-sqruppe 
I II III

3,50 RM 4,— RM 5,— RM
5,— RM 6,— RM 7,50 RM

In Abänderung der Regelung der Ausschankpreise für Alkol-at in Gast
stätten im Gebiet der Stadtverwaltung Berlin vom 7. März 1946 — veröffent
licht im Verordnungsblatt der Stadt Berlin Nr. 12 vom 14. März 1946, S. 90 
— darf Alkolat, 15gradige gefärbte gezuckerte Spirituosen, hergestellt unter 
Verarbeitung von Natursäften,' Kräutern und natürlichen Essenzen im Gebiet 
der Stadtverwaltung Berlin ab 15. Oktober 1947 in Gaststätten

der Preiegruppe I zum Preise von höchstens 6,70 RM für das lO-cl.-Glae
der Preiegruppe II zum Preise von höchstens 7,20 RM für das 10-rl.-Glee
der Preiegruppe Ш zum Preise von höchstens 7,90 RM für das lO-cL-Glae

zum Ausschank gebracht werden.
B e r l i n ,  den 24. Oktober 1947.

PrA. В 1—1300—3006/47
Magistral von Groß-Berlin 

Preisamt 
I l l m e r

Höchstpreise für Obst nnd Gemüse ab 1. November 1947 
Preisliste Nr. 11/1947

Aul Grund der Anordnung über die Prelsregeiung für Obst und Gemüse
vom 26. April 1946 (VOB1. S. 149) werden folgende Höchstpreise für Berliner 
Erzeugnisse festgesetzt:

Mengen- Erzeuger- Groß- Klein
angabe handeis- h-indete-

höchstabqabeprei«
Erzeugnisse und 

Güteklassen

Weißkohl A • > » « ' » 1 0 0  k g
RM

16,—
*RM
22,— je kg

RM
0.30

Rotkohl A « • • s • ( i s t 1 0 0  k g22,— 28,60 je kg 0,38
Wirsingkohl A . « • • • > • 1 0 0  k g20,— 26,25 je kq 0,35
Blumenkohl А %ber 26 cm 0 . . 100 St. 80,— 96.20 je St. 1,28

„ А 22—26 cm 0 . . . too st. 65,— 73 70 je St. 1.05
A 15—22 cm 0 . . , 100 St. 45,— 55,50 je St. 0.74

„ А unter 15 cm 0 . , 100 St. 25,— 31,50 je St. 0.42
100 kg 22,— 28,60 je kg 0,38

Rosenkohl A............................................ ..... 100 kg 70,— 85.50 j« kg 1,14
Kohlrabi A o. Laub....................................... 100 kg 20,— 26,25 je kg 0.Э5

„ m, L.( jungwüchsig,’ 
über 4 cm ф 100 kg 26,— 33,— je kg 0.44„ „ „ unt. 4 cm 0 100 kq 16,— 22,— je kg 0,30

„ „ „ üb. 6 cm 0 100 st. 10,— 13,50 je St. 0,18
„ 4—6 cm 0 100 st. 8,— Id ,20 je St. 0,16„ „ „ 3—4 cm 0 100 st. 5,— 7,50 Je St. 0,10

geplatzt« Ware 20 •/«, Schießer 
50 ®/o weniger.

100 kg 30,—

\

38,70 je kg 0,52
f< А über 300 g . * . • • • 100 St. 18,— 22,50 je St. 0,30

1, A it 200 g . « # f s • 100 St. 14,— 16,80 je St. 0,22
it A „ 150 g • • < i « • 100 St. 12,— 14,50 j« St. 0,19
„ A „ 100 g . t i 1 « * 100 St; 8,— 10,20 je St. 0,14

Endivien A . 100 st. 25,— 31,50 Je St. 0.42
Spinat A., • 100 kg 33,— 41,70 je kg 0,56
Mangold A( • • £ * ! « • • 100 k g 23,— 30 — je kg 0,40
Rapunzel A . 100 kg 60,— 73.50 je kg 0.98

Möhren u. Karotten А ohne Laub 
über 15 mm Ö) 100 kq 22,— 28.60 je kg 0.38

unter 15 mm 0 1Ѳ0 kg 9,— 13,50 je kg 0,18

4?


